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F r i e d h o f s s a t z u n g

d e r S a m t g e m e i n d e S c h w a r m s t e d t

Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 72 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der
Samtgemeinde Schwarmstedt in seiner Sitzung am 07.12.2005 folgende Satzung für die kommunalen Friedhöfe der Samtgemeinde
Schwarmstedt beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Samtgemeinde Schwarmstedt gelegenen und von ihr verwalteten Friedhöfe:

a) Friedhof Buchholz (Aller)

b) Friedhof Engehausen

c) Friedhof Lindwedel

d) Friedhof Norddrebber

§ 2
Friedhofszweck

(1) Die Friedhöfe sind nicht rechtsfähige Anstalten der Samtgemeinde Schwarmstedt.

(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Samtgemeinde Schwarmstedt waren oder
ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zu-
stimmung der Samtgemeinde Schwarmstedt. Wenn auf einem Friedhof die gewünschte Grabstättenart nicht oder nicht in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung steht, kann die Samtgemeinde Schwarmstedt Bestattungen auf einem anderen Friedhof anordnen.

(3) Die Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung auch allgemeine Grünflächenfunktionen. Deshalb hat jeder das
Recht, die Friedhöfe als Orte der Ruhe und Besinnung zum Zwecke einer der Würde des Ortes entsprechenden Erholung aufzusu-
chen.

§ 3
Bestattungsbezirke

(1) Das Samtgemeindegebiet wird in folgende Bestattungsbezirke eingeteilt:

a) Bestattungsbezirk des Friedhofs Buchholz (Aller): OT Buchholz (Aller) und OT Marklendorf
b) Bestattungsbezirk des Friedhofs Engehausen: OT Engehausen
c) Bestattungsbezirk des Friedhofs Lindwedel: OT Lindwedel und OT Hope
d) Bestattungsbezirk des Friedhofs Norddrebber: OT Norddrebber.

(2) Die Verstorbenen werden auf dem Friedhof des Bestattungsbezirkes bestattet, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Etwas an-
deres gilt,

a) wenn ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstätte auf einem anderen Friedhof besteht,
b) wenn Eltern, Kinder oder Geschwister auf einem anderen Friedhof bestattet sind,
c) wenn Verstorbene aus dem Bestattungsbezirk Engehausen in den auf den Friedhöfen Buchholz (Aller), Norddrebber und

Lindwedel eingerichteten Grabfeldern für individuelle Grabgestaltung bestattet werden sollen ( § 19 dieser Satzung) und
d) in den Fällen der §§ 17 und 18 dieser Satzung (Gemeinschaftsanlagen).

(3) Die Samtgemeinde Schwarmstedt kann Ausnahmen zulassen.

§ 4
Widmung, Indienststellung und Entwidmung,

Außerdienststellung, Schließung

(1) Widmung und Indienststellung erfolgen durch Ratsbeschluss. Die Indienststellung kann sich auf Teilbereiche des Friedhofs be-
schränken.
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(2) Friedhöfe und Friedhofsteile können aus wichtigem öffentlichen Grund für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder einer
anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) werden.

(3) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit durch Schließung das Recht auf weitere
Bestattungen in Wahlgrabstätten/ Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei
Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Au-
ßerdem kann er die Umbettung bereits bestatteter Leichen verlangen.

(4) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Soweit Ruhe- bzw. Nutzungszeiten
noch nicht abgelaufen sind, werden die Bestatteten auf Kosten der Samtgemeinde Schwarmstedt in andere Grabstätten umgebettet.

(5) Die Schließung oder Entwidmung wird öffentlich bekanntgegeben. Der Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte/Urnen-wahlgrab-
stätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist.

(6) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekanntgemacht. Gleichzeitig sind sie bei Reihengrabstätten/Urnenrei-
hengrabstätten einem Angehörigen des Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten dem Nutzungsberechtigten mit-
zuteilen.

(7) Ersatzgrabstätten werden von der Samtgemeinde Schwarmstedt auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf den ent-
widmeten oder außer Dienst gestellten Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des
Nutzungsrechtes.

II. Ordnungsvorschriften

§ 5
Öffnungszeiten

(1) Die Friedhöfe der Samtgemeinde Schwarmstedt sind in den Stunden mit Tageslicht für Besucher geöffnet. Soweit für einzelne
Friedhöfe Zeiten für den Besuch an den Eingängen bekanntgegeben sind, gelten diese Zeiten.

(2) Die Samtgemeinde Schwarmstedt kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vor-
übergehend untersagen.

(3) Das Betreten der Friedhöfe außerhalb der Stunden mit Tageslicht sowie bei Schnee- und Eisglätte geschieht auf eigene Gefahr.

§ 6
Verhalten auf den Friedhöfen

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu
befolgen.

(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten.

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet,

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art - ausgenommen Kinderwagen, Rollstühle und kleine Transportkarren sowie Fahrzeuge der
Samtgemeinde Schwarmstedt und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden - zu befahren,

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen,
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Samtgemeinde Schwarmstedt gewerbsmäßig zu foto-

grafieren,
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie Rasenflächen und

Grabstätten unberechtigt zu betreten,
g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
h) Abfall, der nicht auf dem Friedhof angefallen ist, sowie Privatabfall auf den festgelegten Stellen zu entsorgen,
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde,
j) Wasser zu anderen Zwecken als zur Grabpflege zu entnehmen.

(4) Die Samtgemeinde Schwarmstedt kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm
vereinbar sind.

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der
Samtgemeinde Schwarmstedt; sie sind spätestens vier Tage vorher anzumelden. Sie können untersagt werden, wenn sie mit dem
Sinn und Zweck der Friedhöfe unvereinbar sind.
Die Benutzung der Kapelle ist kostenpflichtig.

§ 7
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Gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen

(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner und Bestatter bedürfen für die dem jeweiligen Berufsbild entsprechende gewerbliche Tätigkeit auf
den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Samtgemeinde Schwarmstedt.

(2) Auf ihren Antrag hin werden nur solche Gewerbetreibende zugelassen, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht
zuverlässig sind.

Antragsteller des Handwerks haben ihre Eintragung in die Handwerksrolle, Antragsteller des handwerksähnlichen Gewerbes ihre
Eintragung in das Verzeichnis gem. § 18 Handwerksordnung und Antragsteller der Gärtnerberufe ihre Eintragung in das Verzeich-
nis der Landwirtschaftskammer nachzuweisen. Ein Antragsteller des Handwerks oder des Gartenbaus hat ferner nachzuweisen,
dass er selbst oder sein fachlicher Vertreter beruflichen Abschluss abgelegt hat.

(3) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als in Abs. 1 genannter Tätigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem
Friedhofszweck vereinbar ist. Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 gelten entsprechend.

(4) Die Samtgemeinde Schwarmstedt hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der Antragsteller einen für die Ausführung
seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachweist.

(5) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsnachweises. Die Zulassung kann befristet werden.

(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die
Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhö-
fen schuldhaft verursachen.

(7) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die Arbeiten sind
eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit des Friedhofes, spätestens um 19.00 Uhr, an Samstagen und Werktagen vor Feierta-
gen spätestens um 13.00 Uhr, zu beenden. Soweit Öffnungszeiten nicht festgelegt sind, dürfen die Arbeiten in den Monaten März
bis Oktober nicht vor 6.00 Uhr und in den Monaten November bis Februar nicht vor 7.00 Uhr begonnen werden. Die Samtge-
meinde Schwarmstedt kann Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen.

(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an den von der Samtgemeinde
Schwarmstedt genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in ei-
nen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe
gereinigt werden.

(9) Die Samtgemeinde Schwarmstedt kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung ver-
stoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch
schriftlichen Bescheid entziehen.

III. Bestattungsvorschriften

§ 8
Anzeigepflicht und Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Samtgemeinde Schwarmstedt anzumelden. Für die Anmeldung ist
das von der Samtgemeinde zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden. Dieses und weitere erforderliche Unterlagen sind bei
der Anmeldung vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorzulegen.

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/ Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nach-
zuweisen.

(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen.

(4) Die Samtgemeinde Schwarmstedt setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Bestattungen erfolgen in der Regel von Montag bis
Freitag von 9.00 – 14.00 Uhr. Folgen zwei Feiertage aufeinander, so kann die Bestattung auch am zweiten Feiertag stattfinden.

(5) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel spätestens 96 Stunden nach Eintritt des Todes erfolgen. Aschen müssen
spätestens zwei Monate nach der Einäscherung bestattet werden, andernfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in
einer Urnenreihengrabstätte bestattet.

§ 9
Überführung der Leichen, Bestattung

(1) Die Angehörigen oder sonstige Verpflichtete haben zu veranlassen, dass die Leichen zum Friedhof überführt werden. Die dort
festgesetzten Zeiten sind einzuhalten. Die Leichen müssen ordnungsgemäß eingesargt sein und dürfen nicht konserviert werden.

(2) Sind Personen an einer der in § 6 der Verordnung über die Bestattung von Leichen vom 29.10.1964 (Nieders. GVBl. S. 183) auf-
geführten ansteckenden Krankheiten oder einer sonstigen übertragbaren meldepflichtigen Krankheit verstorben, so muss die Frei-
gabe durch das Gesundheitsamt schriftlich vorgelegt werden.
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(3) Die Bekleidung der Leichen muss aus leicht vergänglichen Stoffen bestehen.

§ 10
Särge

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargaus-
stattungen und Sargabdichtungen dürfen nur aus kunststofffreien vergänglichen Stoffen hergestellt sein, die Boden und Wasser
nicht schädigen.

(2) Die Särge dürfen höchstens 2,10 m lang, 0,75 m hoch und im Mittelmaß 0,75 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge
erforderlich, ist die Zustimmung der Samtgemeinde Schwarmstedt bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(3) Für die Bestattung in vorhandenen Gruften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht abge-
schlossen sind.

§ 11
Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von der Samtgemeinde Schwarmstedt ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis
zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Fundamente oder Grab-
zubehör durch die Samtgemeinde Schwarmstedt entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nut-
zungsberechtigten der Samtgemeinde Schwarmstedt zu erstatten.

(5) Die Überführung der Särge, Urnen und Kränze von der Aussegnungshalle zur Grabstätte und das Beisetzen der Särge und Urnen
erfolgt durch Bestattungsunternehmen, in Ausnahmefällen können auch Dritte (Vereine, Nachbarn) vorgenannte Arbeiten durch-
führen. Urnen können in Ausnahmefällen (z.B. anonyme Urnenbestattung) auch durch Bedienstete der Samtgemeinde Schwarm-
stedt beigesetzt werden.

§ 12
Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre.

Eine Grabstätte darf nur belegt werden, wenn die Mindestruhezeit eingehalten wird. Sie darf erst nach Ablauf der Ruhezeit des zuletzt
Bestatteten neu belegt werden (siehe hierzu auch §§ 15 und 16 dieser Satzung).

§ 13
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung
der Samtgemeinde Schwarmstedt. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden, bei Umbet-
tungen innerhalb der Samtgemeinde Schwarmstedt im ersten Jahre der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen
Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte
sind innerhalb der Samtgemeinde Schwarmstedt nicht zulässig. § 4 Abs. 3 und Abs. 4 dieser Satzung bleiben unberührt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können nur mit vorheriger Zustimmung der Samtgemeinde
Schwarmstedt in belegte Grabstätten umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten
der verfügungsberechtigte Angehörige des Verstorbenen, bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jewei-
lige Nutzungsberechtigte. Das Nutzungsrecht ist vom Antragsteller nachzuweisen. In Fällen des § 21 Abs. 1 Satz 4 dieser Satzung
und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 21 Abs. 2 Satz 2 dieser Satzung können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit
noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

(5) Alle Umbettungen werden von der Samtgemeinde Schwarmstedt durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung ent-
stehen, hat der Antragsteller zu tragen.
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(7) Der Ablauf der Ruhezeit und Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behördlicher oder richterlicher Anordnung ausge-
graben werden.

V. Grabstätten

§ 14
Arten der Grabstätten

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in:

a) Reihengrabstätten § 15
b) Wahlgrabstätten § 16
c) Gemeinschaftsanlagen für Sarg- und Urnenbeisetzungen ohne Namenstafel § 17
d) Gemeinschaftsanlagen für Sarg- und Urnenbeisetzungen mit Namenstafel § 18
e) Urnengrabstätten mit Gemeinschaftsgedenkstein mit Namenstafel § 18.

(3) Für Grabstätten werden folgende Mindestgrößen festgelegt:

a) für Erdbestattungen Länge Breite

- Reihengrab für Kinder bis zum vollend. 5. Lebensjahr sowie 2,00 m 1,00 m
für Früh,- Tod,- und Fehlgeburten

- Reihengrab für Verstorbene ab vollend. 5. Lebensjahr 2,50 m 1,50 m
- Reihengrab in Gemeinschaftsanlagen 2,50 m 1,50 m
- Wahlgrab mindestens zweistellig 3,00 m 3,00 m

b) für Urnenbestattungen Länge Breite

- Urnenreihengrab 1,20 m 1,00 m
- Urnenreihengrab in Gemeinschaftsanlagen mit Namenstafel 1,20 m 1,00 m
- Urnenreihengrab in Gemeinschaftsanlagen ohne Namenstafel 0,50 m 0,50 m
- Urnenwahlgrab mindestens zweistellig 1,20 m 2,00 m

Der Abstand zwischen den Gräbern beträgt auf allen Friedhöfen mindestens 0,30 m.
Im Einzelfall ist der Gestaltungsplan für den Friedhof maßgebend.

(4) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlich-
keit der Umgebung.

(5) An Reihengrabstellen werden Nutzungsrechte und an Wahlgrabstätten erweiterte Nutzungsrechte vergeben.

Das Nutzungsrecht an Reihengräbern beinhaltet
- das Recht, einen Sarg bzw. eine Urne zu bestatten
- die Gewährung der Totenruhe
- die Pflicht, die Grabstellen im Rahmen der Satzung zu gestalten und zu pflegen.

Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten umfasst darüber hinaus
- das Recht, über Beisetzungen zu verfügen
- das Recht, nach Ablauf der Nutzungsdauer die Rechte wieder zu erwerben
- die Rechte an einer Wahlgrabstelle sind übertrag- und vererbbar
- die Pflicht, Wahlgrabstätten im Rahmen der Satzung zu gestalten und zu pflegen

§ 15
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstellen sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt werden. Das Nutzungsrecht wird anlässlich des Todesfalles vergeben
und ist auf die Dauer der Ruhezeit gem. § 12 dieser Satzung befristet. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der Reihengrab-
stelle ist nicht möglich.

(2) Es werden eingerichtet:

a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, sowie für Früh-, Tod,- und Fehlgeburten

b) Reihengrabfelder für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr.
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Die Gestaltungsvorschriften ergeben sich aus § 19 dieser Satzung.

(3) In einer Reihengrabstätte für Erdbestattungen darf nur eine Leiche bestattet, in einer Reihengrabstätte für Urnenbeisetzungen nur
eine Urne beigesetzt werden.

(4) Sind Mutter und Kind bei der Geburt verstorben, können beide Leichen in einem Sarg bestattet oder die Aschen in einer Urne bei-
gesetzt werden. Außerdem ist die Bestattung von zwei gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren in einer Reihengrab-
stelle zulässig.

(5) Es ist auch zulässig, in einer Sargreihengrabstelle eines Familienangehörigen die Leiche eines Kindes unter einem Jahr zusätzlich
zu bestatten.

(6) Das vollständige Abräumen von Reihengrabstätten nach Ablauf der Ruhezeit wird drei Monate vorher ortsüblich und durch ein
Hinweisschild auf der betreffenden Grabstelle bekannt gemacht.

§ 16
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Gräber, an denen auf Antrag ein erweitertes Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren verliehen wird. Das
Nutzungsrecht ist nicht beschränkt auf die Ruhezeit. Es wird auf Antrag verliehen und kann nach Ablauf in der Regel erneuert
bzw. wiedererworben werden.

(2) Wahlgrabstätten werden als zwei- oder mehrstellige Grabstellen vergeben und dienen zur Aufnahme von Särgen bzw. von Urnen.
Je Stelle können in Sarggräbern eine Leiche und ausnahmsweise eine Urne bestattet werden. Nach Ablauf der Ruhezeit einer Lei-
che kann eine weitere Bestattung erfolgen.
Die Grabgestaltung ergibt sich aus § 19 dieser Satzung.

(3) Die Bestattung in einer Wahlgrabstelle erfolgt nur, wenn das Nutzungsrecht für die gesamte Grabstätte mindestens auf den Ablauf
der Ruhefrist des zu bestattenden Sarges oder der zu bestattenden Urne verlängert wird.

(4) Das Nutzungsrecht wird immer für die gesamte Grabstätte erworben, es entsteht nach Inanspruchnahme einer Leistung bzw. nach
Zahlung der Nutzungsgebühr.

(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte drei Monate vorher schriftlich, falls er nicht bekannt
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist, durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch einen Hinweis für die
Dauer von drei Monaten auf der Grabstätte hingewiesen.

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder ein
Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist.

(7) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhefrist zurück-
gegeben werden, wenn gewährleistet ist, dass mindestens zwei Grabstellen zusammenliegend bestehen bleiben.

(8) Die Rechte und Pflichten aus dem Nutzungsverhältnis sind durch Rechtsgeschäfte nach den allgemeinen Vorschriften übertragbar.

Jedoch gilt für:

a) Verleihung
Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens siehe Buchstabe c) genannten
Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertra-
gen.

b) Übertragung
Das Nutzungsrecht kann mit Zustimmung der Samtgemeinde Schwarmstedt schriftlich übertragen werden. Die Zustimmung
kann nur verweigert werden, wenn zu erwarten ist, dass die neue Nutzungsinhaberin ihre Pflicht oder der neue Nutzungsinhaber
seine Pflicht aus dem Nutzungsverhältnis nicht erfüllen wird.

c) Übergang infolge Erbfalls
Die Erben sind unbeschadet einer etwaigen Erbauseinandersetzung verpflichtet, in die Rechte und Pflichten aus dem Nut-
zungsverhältnis einzutreten. Wird bis zum Ableben des Nutzungsberechtigten keine Regelung getroffen, so geht das Nut-
zungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen der oder des verstorbenen Nutzungsberechtigten über:
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1. auf den überlebenden Ehepartner oder die eingetragenen Lebenspartner,
2. auf die Kinder,
3. auf die Eltern,
4. auf die Geschwister,
5. auf die Stiefgeschwister,
6. auf die Enkelkinder in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
7. auf die Großeltern,
8. auf die nicht unter 1-7 fallenden Erben.

Innerhalb der Gruppe 2-8 wird die älteste Person nutzungsberechtigt.

d) In dringenden Fällen kann die Samtgemeinde Schwarmstedt zu Lasten aller Erben ihre Rechte und Pflichten aus dem
Nutzungsverhältnis nach eigenem Ermessen ausüben, wenn

- die oder nicht alle Erben rechtzeitig zu ermitteln sind,
- sich die Erben über die Ausübung von Rechten und Pflichten nicht einigen können oder
- eine Entscheidung aller Erben nicht rechtzeitig eingeholt werden kann.

(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis der in Abs. 8 c) genannten Perso-
nen übertragen; er bedarf hierzu der vorherigen Zustimmung der Samtgemeinde Schwarmstedt.

(10) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen.

(11) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der
Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung
und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.

(12) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Erneuerung von Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte
oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(13) Die Ausführungen in § 15 Abs. 2 bis 5 dieser Satzung zur Bestattung von Särgen in Reihengrabstellen gelten sinngemäß auch für
die Bestattung in Wahlgrabstellen.

§ 17
Gemeinschaftsanlagen für Sarg- und Urnenbeisetzungen

ohne Namenstafel

(1) Gemeinschaftsgrabstätten (-anlagen) haben grundsätzlich den Status einer Reihengrabstelle. Sie besitzen den Charakter einer ano-
nymen Grabstätte.

(2) Die Gemeinschaftsanlage ist ein Gräberfeld mit nicht einzeln gekennzeichneten Grabstellen.

(3) Die Anlage liegt innerhalb einer Rasenfläche, die durch die Samtgemeinde Schwarmstedt gepflegt wird. Das Gräberfeld ist aus
rechtlichen Gründen vermessungstechnisch fest umrissen, jedoch äußerlich nicht durch besondere Gestaltungselemente gekenn-
zeichnet. Die Lage der einzelnen Grabstellen soll weder für die Angehörigen noch für die Allgemeinheit erkennbar sein.

(4) Voraussetzung für eine Beisetzung in dieser Gemeinschaftsanlage ist der Wunsch der/des Verstorbenen oder ihrer/seiner Angehö-
rigen auf Bestattung in einer derartigen Grabanlage.

(5) Eine Gestaltung oder eine andere Kennzeichnung der anonymen Beisetzungsstelle ist mit Rücksicht auf den erklärten Willen zur
Anonymität zu keiner Zeit möglich.

(6) Die anonyme Beisetzung schließt die Anwesenheit von Angehörigen bei der Beisetzung aus. Eine Urnenbeisetzung kann durch
Bedienstete der Samtgemeinde Schwarmstedt durchgeführt werden.

(7) Gemeinschaftsanlagen können im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten auf den Friedhöfen Buchholz (Aller), Lindwedel und
Norddrebber für die Samtgemeinde eingerichtet werden.

§ 18
Gemeinschaftsanlagen für Sarg- und Urnenbeisetzungen

mit Namenstafel oder Gemeinschaftsgedenkstein

(1) Gemeinschaftsgrabstätten (-anlagen) haben grundsätzlich den Status einer Reihengrabstelle.

(2) a) Die Gemeinschaftsanlage mit Namenstafel ist ein Gräberfeld, bei der die Beisetzungsstelle durch ein Grabmal gekennzeichnet
wird.

b) In einer Gemeinschaftsanlage, die mit einem Gemeinschaftsgedenkstein gekennzeichnet ist, wird der Name des Verstorbenen
in einer Namenstafel aufgenommen.
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(3) Die Anlage liegt innerhalb einer Rasenfläche, die durch die Samtgemeinde Schwarmstedt gepflegt wird. Das Gräberfeld ist aus
rechtlichen Gründen vermessungstechnisch fest umrissen. Es besteht für die Nutzungsberechtigten die Verpflichtung zur
Errichtung eines Grabmals.

(4) Eine über das Grabmal hinausgehende Gestaltung oder eine andere Kennzeichnung der Beisetzungsstelle ist zu keiner Zeit möglich.

(5) An der Beisetzung kann, auf Wunsch der Angehörigen, teilgenommen werden.

(6) Gemeinschaftsanlagen können im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten auf den Friedhöfen Buchholz (Aller), Lindwedel und
Norddrebber für die Samtgemeinde Schwarmstedt eingerichtet werden.

V. Gestaltung und Pflege der Grabstätten

§ 19
Gestaltungsvorschriften für die Grabstätten

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung
sowie die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die einzelnen Abteilungen werden in Belegungsplänen, die von der Samtgemeinde Schwarmstedt vorgehalten werden, für jeden
Friedhof gesondert ausgewiesen.

(3) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz.

(4) Auf dem Friedhof in Engehausen werden Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften und auf den Friedhöfen Buchholz
(Aller), Lindwedel und Norddrebber Abteilungen sowohl mit als auch ohne besondere Gestaltungsvorschriften eingerichtet.

Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einer Abteilung mit oder in einer Abteilung ohne besondere Gestaltungsvorschriften
zu wählen. Wird von dieser Wahlmöglichkeit nicht bis zur Anmeldung der Beisetzung Gebrauch gemacht, wird die Beisetzung in
einer Abteilung mit besonderen Gestaltungsvorschriften vorgenommen.

(5) Für die nachstehenden Friedhöfe gelten im einzelnen folgende Regelungen:

A) Friedhof Buchholz (Aller)

a) Die Grabstätten müssen grundsätzlich in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden.
Nicht zugelassen ist es, die Grabstätte unbepflanzt zu lassen bzw. die unbepflanzte Grabstätte mit Erdsubstraten, Torf,
Kies, Grabplatten und den sogenannten Friedhofs- bzw. Graberden abzudecken.

 Alle Anpflanzungen und Grabmäler sind so zu wählen, dass sie den Charakter eines Wald- und Heidefriedhofes wahren
bzw. erhalten.

 Grabbeete dürfen nicht über 15 cm hoch sein.
 Hecken und Bepflanzungen, die die Grabstätten an den Seiten voneinander trennen, sind nicht zulässig.
 An der Stirnseite jeder Grabstätte soll ein Streifen von etwa 1 m Breite zur Anpflanzung eines Busch- oder Baumstrei-

fens mit einheimischen Gehölzen genutzt werden.

b) Auf den von a) abweichenden Feldern ist eine individuelle Grabgestaltung zulässig (z.B. Grabplatten, Kiesbetten, Ein-
fassungen).
Auf § 23 Abs. 2 dieser Satzung wird verwiesen.

B) Friedhof Engehausen

a) Die Grabstätten müssen grundsätzlich in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden.
Nicht zugelassen ist es, die Grabstätte unbepflanzt zu lassen bzw. die unbepflanzte Grabstätte mit Erdsubstraten, Torf,
Kies, Grabplatten und den sogenannten Friedhofs- bzw. Graberden abzudecken.

 Alle Anpflanzungen und Grabmäler sind so zu wählen, dass sie den Charakter eines Waldfriedhofes wahren bzw.
erhalten.

 Die Anpflanzung von Lebensbäumen und die Abgrenzung der Grabstätten durch Hecken sind mit dem Charakter
eines Waldfriedhofes nicht vereinbar und werden daher untersagt.

 Grabbeete dürfen nicht über 15 cm hoch sein.
 Grabeinfassungen dürfen nur aus lebenden Pflanzen hergestellt werden und nicht höher als 15 cm sein.

C) Friedhof Lindwedel

a) Die Grabstätten müssen grundsätzlich in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden.
Nicht zugelassen ist es, die Grabstätte unbepflanzt zu lassen bzw. die unbepflanzte Grabstätte mit Erdsubstraten, Torf,
Kies, Grabplatten und den sogenannten Friedhofs- bzw. Graberden abzudecken.
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 Alle Anpflanzungen und Grabmäler sind so zu wählen, dass sie den Charakter eines Heidefriedhofes wahren bzw. er-
halten.

 Grabbeete dürfen nicht über 15 cm hoch sein.
 Die Wahlgräber sind mit einer Heckeneinfassung zu versehen (zulässige Höhe 1,00 m), die Reihengräber mit einer

dauerhaften Einfassung, z.B. Steineinfassung.

b) Auf den von a) abweichenden Feldern ist eine individuelle Grabgestaltung zulässig (z.B. Grabplatten, Kiesbetten, Ein-
fassungen).

Auf § 23 Abs. 2 dieser Satzung wird verwiesen.

D) Friedhof Norddrebber

a) Die Grabstätten müssen grundsätzlich in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden.
Nicht zugelassen ist es, die Grabstätte unbepflanzt zu lassen bzw. die unbepflanzte Grabstätte mit Erdsubstraten, Torf,
Kies, Grabplatten und den sogenannten Friedhofs- bzw. Graberden abzudecken.

 Alle Anpflanzungen und Grabmäler sind so zu wählen, dass sie den vorhandenen Charakter des Friedhofs wahren bzw.
erhalten.

 Grabbeete dürfen nicht über 15 cm hoch sein.
 Die Wahlgräber sind mit einer Heckeneinfassung zu versehen (zulässige Höhe 1,00 m), die Reihengräber mit einer dau-

erhaften Einfassung, z.B. Steineinfassung.

b) Auf den von a) abweichenden Feldern ist eine individuelle Grabgestaltung zulässig (z.B. Grabplatten, Kiesbetten, Ein-
fassungen).

Auf § 23 Abs. 2 dieser Satzung wird verwiesen.

(6) Unzulässig ist

a) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern (über 2,00 m Höhe),
b) das Einfassen der Grabstätte mit Holz, Steinen, Metall, Glas o.ä.,
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen,
d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheiten.

Ausnahmen können auf den Grabfeldern für individuelle Grabgestaltung zugelassen werden.
§ 23 Abs. 2 dieser Satzung gilt entsprechend.

(7) Das Ausmauern von Grabstätten sowie die Einrichtung von Grabgewölben, Urnenkammern und Mausoleen ist nicht zulässig.

§ 20
Herrichtung und Unterhaltung

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 19 dieser Satzung hergerichtet und dauernd in Stand gehalten werden.
Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Charakter des Friedhofsteiles und der unmit-
telbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öf-
fentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der Inhaber (Empfänger bzw. Besit-
zer der Bescheinigung über den Grabstättenerwerb), bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte verant-
wortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts.

(4) Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung von Grabstätten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Samtge-
meinde Schwarmstedt. Der Antragsteller hat sein Inhaberrecht bzw. Nutzungsrecht nachzuweisen.

(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder damit einen zugelassenen Fried-
hofsgärtner beauftragen.

(6) Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der Bestattung, Wahlgrabstätten/Urnenwahl-
grabstätten innerhalb von 6 Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechtes hergerichtet werden. Das Abräumen der Kränze und
die Pflege des Grabbeetes hat spätestens 6 Wochen nach der Beisetzung durch den Nutzungsberechtigten zu erfolgen.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der
Samtgemeinde Schwarmstedt.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht gestattet.
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(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Wertstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Krän-
zen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der
Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen.

§ 21
Vernachlässigung der Grabpflege

(1) Wird eine Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte nicht ordnungsgemäß entsprechend dieser Satzung angelegt, hergerichtet oder
gepflegt, oder liegt ein Verstoß gegen andere Vorschriften (insbesondere Baurecht) vor, hat der verantwortliche Nutzungsberech-
tigte (§ 20 Abs. 3 dieser Satzung) nach schriftlicher Aufforderung der Samtgemeinde Schwarmstedt die Grabstätte innerhalb einer
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird
der unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Samtgemeinde Schwarm-
stedt in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Samtgemeinde
Schwarmstedt

a) Unterhaltungsgebühren bis zum Ablauf der Ruhefrist erheben,
b) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und
c) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen.

Die Kosten tragen die Nutzungsberechtigten.

(2) Für Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten gilt Abs. 1 Sätze 1 bis 3 entsprechend. Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Ver-
pflichtung nicht nach, kann die Samtgemeinde Schwarmstedt in diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung bringen
lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem Entziehungsbescheid wird der Nutzungsberechtigte aufge-
fordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbe-
scheides zu entfernen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verant-
wortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Samtgemeinde Schwarmstedt den Grab-
schmuck entfernen.

(4) Zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr kann die Samtgemeinde Schwarmstedt Ordnungsmaßnahmen sofort selbst durchführen.

§ 22
Entfernung der Grabbepflanzung

Nach Ablauf der Rechte (Ruhezeit bei Reihengrabstellen, Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten) ist von der oder dem Nutzungsberechtig-
ten der Pflanzenbestand innerhalb von drei Monaten abzuräumen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Samtgemeinde
Schwarmstedt berechtigt, die Grabstätte abzuräumen. Die Samtgemeinde Schwarmstedt ist nicht verpflichtet, die Pflanzen aufzube-
wahren. Das Pflanzenmaterial geht über in die Verfügungsgewalt der Samtgemeinde Schwarmstedt. Die Kosten für das Abräumen der
Pflanzung trägt die oder der Nutzungsberechtigte der jeweiligen Grabstätte.

§ 23
Gestaltungsvorschriften für Grabmale

(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen müssen in einer des Friedhofs würdigen Weise angelegt werden. Sie unterliegen unbescha-
det der Bestimmungen der §§ 20 und 21 dieser Satzung in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung fol-
genden besonderen Anforderungen:

a) Die Mindeststärke der stehenden Grabmale beträgt ab 0,40 m bis 0,90 m Höhe = 0,12 m und über 0,90 m bis 1,20 m Höhe =
0,14 m.
Im übrigen gilt § 26 dieser Satzung.
Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende Anforderungen verlangen, wenn dies aus Gründen der Standsicherheit erfor-
derlich ist.

b) Grabmale dürfen nur innerhalb der Grabstätten errichtet werden, auf § 14 (3) dieser Satzung wird verwiesen.
c) Die stehenden Grabmale dürfen eine Höhe von 1,20 m inkl. Sockel, gemessen ab Wegebene, nicht überschreiten.
d) Liegende Grabmale dürfen nur flach oder flachgeneigt auf die Grabstätte gelegt (angebracht) werden.
e) Grabstätten dürfen nicht durch einen Stein abgedeckt werden. Liegende Kissensteine bis 0,25 m² Ansichtsfläche sind

zulässig.
f) Grabeinfassungen sind bis zu einer Höhe von maximal 10 Zentimeter zulässig, sie sind so zu gründen, dass sie in ihrer Lage

gesichert werden.
Die Mindestdicke von hochstehenden Einfassungen beträgt 6 cm.

g) Für Grabmale dürfen nur Natursteine sowie geschmiedetes oder gegossenes Metall in handwerksgerechter Ausführung ver-
wendet werden.

Auf dem Friedhof Engehausen sind nur Findlinge zugelassen.
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h) Schriften, Ornamente und Symbole sollen aus dem zum Grabmal selbst verwendeten Material bestehen. Ausnahmsweise
können Bronzematerial und eine angepasste Farbgestaltung zugelassen werden. Satz 1 gilt auch für sichtbare Sockel und
nach Maßgabe des § 19 dieser Satzung zugelassene Einfassungen.

i) Nicht zugelassen sind Materialien wie Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, Lichtbilder und Bleche.

(2) Ausnahmen von Abs. 1 Buchstaben b) bis i) können auf den Grabfeldern für individuelle Gestaltung gem. § 19 dieser Satzung zu-
gelassen werden, soweit sie das Gesamtbild des Friedhofs nicht beeinträchtigen und der Größe der Grabstätte angemessen sind.

(3) In Gemeinschaftsanlagen mit Namenstafel sind Grabmale bis in einer Höhe von 0,8 m und einer Breite bis zu 0,40 m oder Grab-
kissen (max. 0,50 m x 0,60 m) zulässig.

§ 24
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Samtgemeinde
Schwarmstedt. Ausgenommen sind Nachbeschriftungen, sofern das Grabmal nicht entfernt werden muss. Auch provisorische
Grabmale sind zustimmungspflichtig. Der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten sein Inhaberrecht, bei
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen:

a) Der Grabmalentwurf mit Grundriß und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der
Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung.

b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1 : 1 un-
ter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung.
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1 : 10 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher
Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen (z.B. Einfriedigung und Einfassungen) bedürfen ebenfalls
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Samtgemeinde Schwarmstedt. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung
errichtet worden ist.

(5) Provisorische Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung ver-
wendet werden.

§ 25
Anlieferung

(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist dem Friedhofswärter der genehmigte Aufstellungsan-
trag vorzulegen.

(2) Die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen sind nach vorheriger Anmeldung so zu liefern, dass sie von der Samtgemeinde
Schwarmstedt überprüft werden können; Einzelheiten hierzu kann die Samtgemeinde Schwarmstedt bestimmen.

§ 26
Fundamentierung und Befestigung

(1) Jedes Grabmal sowie das Fundament muss der Größe entsprechend nach den Richtlinien des Bundesinnungsverbandes des Deut-
schen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks in der jeweils gültigen Fassung hergestellt und befestigt werden. Die
Grabmale sind so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen
oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Samtge-
meinde Schwarmstedt gleichzeitig mit der Zustimmung nach § 24 dieser Satzung. Die Samtgemeinde kann überprüfen, ob die
vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt worden ist.

(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. Die Mindeststärke der Grabmale bestimmt sich nach § 23
dieser Satzung.

§ 27
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Verant-
wortlich ist insoweit bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der Inhaber, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der
jeweilige Nutzungsberechtigte.
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(2) Die Überprüfung der Standsicherheit ist in regelmäßigen Abständen nach der Frostperiode auszuführen. Die Prüfung erfolgt an
der Oberkante des Grabmals ab einer Höhe von über 0,50 m.

(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unter-
haltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Samtgemeinde
Schwarmstedt auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen) treffen. Wird der ord-
nungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Samtgemeinde Schwarmstedt nicht innerhalb einer festzusetzenden an-
gemessenen Frist beseitigt, ist die Samtgemeinde Schwarmstedt berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verant-
wortlichen zu entfernen. Die Samtgemeinde Schwarmstedt ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren. Ist der
Verantwortliche bzw. Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Auffor-
derung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt
wird.

(4) Die Verantwortlichen bzw. Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von Grabmalen, son-
stigen baulichen Anlagen oder Grabmalteilen verursacht wird.

(5) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart eines Friedhofs er-
halten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt. Die Samtgemeinde Schwarmstedt kann die Zustimmung zur Ände-
rung derartiger Grabmale und baulichen Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- und Pflegebehörden
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.

§ 28
Entfernung von Grabmalen und baulichen Anlagen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Samtgemeinde
Schwarmstedt entfernt werden. Bei Grabmalen im Sinne des § 27 Abs. 5 dieser Satzung kann die Samtgemeinde Schwarmstedt
die Zustimmung versagen.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten oder nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten/
Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige bauliche
Anlagen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Samtgemeinde Schwarmstedt berechtigt, das Grabmal
oder sonstige bauliche Anlagen abräumen zu lassen. Die Samtgemeinde Schwarmstedt ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder
sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen gehen entschädigungslos in das Eigentum der
Samtgemeinde Schwarmstedt über, wenn dies bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei Genehmigung für die Errichtung des
Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde. Sofern Grabstätten von der Samtgemeinde abgeräumt
werden, hat der jeweilige Inhaber oder Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

(3) Die Samtgemeinde Schwarmstedt ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale einen Monat nach Benachrichti-
gung des Inhabers oder des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu lassen.

VII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 29
Benutzung der Friedhofskapellen und Leichenhallen

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Samtgemeinde
Schwarmstedt und in Begleitung eines Angehörigen des Friedhofspersonals betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen während
der vereinbarten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig
zu schließen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle
aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustim-
mung des zuständigen Amtsarztes.

§ 30
Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle), am Grab oder an einer anderen im Freien vorgese-
henen Stelle abgehalten werden.

(2) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen übertragbaren
Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

(3) Die Angehörigen können die Kapelle auf ihre Kosten für die Trauerfeier unter Wahrung der Würde des Friedhofes herrichten las-
sen. Nach der Trauerfeier ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.
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VIII. Schlussvorschriften

§ 31
Übergangsvorschriften

(1) Diese Satzung gilt für alle bestehenden Nutzungsrechte vorbehaltlich des Abs. 2.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer werden auf
zwei Nutzungszeiten nach § 16 Abs. 1 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf der Ruhezeit der
zuletzt beigesetzten Leiche oder Asche.

§ 32
Haftung

Die Samtgemeinde Schwarmstedt haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen
oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwa-
chungspflichten. Im Übrigen haftet die Samtgemeinde Schwarmstedt nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Friedhofspersonals.
Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt.

§ 33
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig

a) gem. § 6 Abs. 1 dieser Satzung sich nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder Anordnungen des Friedhofsperso-
nals nicht befolgt,

b) den Verboten des § 6 Abs. 3 dieser Satzung zuwiderhandelt,
c) gem. § 6 Abs. 5 dieser Satzung ohne Zustimmung der Samtgemeinde Schwarmstedt die Bestattungseinrichtungen benutzt,
d) gem. § 7 Abs. 1 dieser Satzung ohne vorherige Zulassung durch die Samtgemeinde Schwarmstedt auf einem der Friedhöfe

tätig wird,
e) gem. § 7 Abs. 7,8 dieser Satzung außerhalb der vorgegebenen Zeiten gewerbliche Arbeiten ausführt sowie Werkzeuge und

Materialien unzulässig lagert,
f) Särge, Sargausstattungen und Sargabdichtungen, die nicht den Vorschriften des § 10 dieser Satzung entsprechen, auf die

Friedhöfe bringt,
g) gem. § 19 Abs. 1, 4, 5, 6 die Gestaltungsvorschriften für Grabstätten entsprechend dieser Satzung sowie der Würde des

Friedhofes nicht befolgt,
h) Grabstätten gemäß § 20 dieser Satzung nicht den Vorschriften entsprechend herrichtet und pflegt,
i) gem. § 21 dieser Satzung die Grabpflege vernachlässigt,
j) entgegen § 23 dieser Satzung Grabmale aufstellt, die nicht den Gestaltungsvorschriften entsprechen,
k) entgegen § 24 dieser Satzung ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen errichtet oder verändert,
l) Grabmale entgegen § 26 dieser Satzung nicht fachgerecht befestigt oder fundamentiert,
m) Grabmale entgegen § 27 dieser Satzung nicht in verkehrssicherem Zustand hält,
n) Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 28 Abs. 1 ohne vorherige schriftliche Zustimmung entfernt,
o) gem. § 29 Abs. 1 dieser Satzung ohne vorherige Erlaubnis durch die Samtgemeinde Schwarmstedt die Leichenhalle betritt,

oder einer aufgrund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-- EUR geahndet werden.

(3) Wird dieser Satzung zuwidergehandelt oder ist die Ordnung auf den Friedhöfen aus anderen Gründen gefährdet, so kann die
Samtgemeinde Schwarmstedt die notwendigen Maßnahmen treffen, um die Ordnung wieder herzustellen.

(4) Wer den Ordnungsvorschriften zuwiderhandelt oder Weisungen des Friedhofpersonals nicht folgt, kann von den Friedhöfen ver-
wiesen werden.

§ 34
Gebühren

Für die Benutzung der von der Samtgemeinde Schwarmstedt verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach
der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.
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§ 35
Inkrafttreten

Diese Friedhofssatzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 16.05.1994 in der Fassung
vom 06.10.1999 außer Kraft.

Schwarmstedt, 07.12.2005
- 707-03 –
- - 013 – 24 Sg -

Samtgemeinde Schwarmstedt

(Frische)
Samtgemeindebürgermeister
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